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Da uernde Verkeh rsanord n u ng Dorfkern Tagelswan gen

Betrifft 8315 Lindau

Verkehrsanordnung:
Auf Antrag des Gemeinderates Lindau hat die Kqntonspoli-
zei folgende Verkehrsanordnung verfügt: Tagelswangen

"Dorfkern".
Auf folgenden Strassen wir die zulässige Höchstgeschwin-
digkeit für Fahrzeuge auf 30 km/h festgesetzt und als Zone
signalisiert:
. Wangenerstrasse
. Büelstrasse
¡ Huebstrasse
o W¡nterweg
. alte Schulstrasse

Verfügende Stelle:
Die Akten liegen bei der Gemeindeverwaltung Lindau, Ta-
gelswangerstrasse 2, 8315 Lindau, während 30 Tagen zur
öffentlichen Ëinsicht auf oder können auf der Homepage der
Gemeinde (www.lindau.ch) eingesehen werden.

Rechtliche Hinweise:
Gegen diese.Verkehrsanordnung kann während der Rekurs-
frist bei der Anmeldestelle Rekurs erhoben werden. Die Re-

kursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung ent-
halten. Die anger:ufenen Beweismittel sind genau zu be-
zeichnen und soweit möglich beizulegen.
Frist 30 Tage
Ablauf der Frist 03.03.2019

Anmeldestelle für Forderungen, Einsprachen oder Rekur-
se:

Sicherheitsdi rektion des Kantons Zürich
Rekursabteilung
Postfach
8090 Zürich
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